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I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Verwaltungsvorschriften
 
über die Durchführung von Unterricht für kranke
 

Schülerinnen und Schüler
 
(VV-Kranke Schüler – VVkraSchül)
 

Vom 09. Februar 2015 
Gz.: 32.1-53004 

Auf Grund des § 146 in Verbindung mit § 36 Absatz 3 Satz 3 
des Brandenburgischen Schulgesetzes vom 12. April 1996 
(GVBl. I S. 102) bestimmt der Minister für Bildung, Jugend 
und Sport: 

Inhaltsübersicht 

1 -
2 

Geltungsbereich 
Begriffsbestimm

Abschnitt 1 
Allgemeines 

ungen 

Abschnitt 2 
Allgemeine Grundsätze der Förderung und Organisation 

3 - Grundsätze 
4 - Leistungsbewertung 
5 - Aufrücken, Versetzen, Wiederholung, Zurücktreten, 

Kurseinstufung, Abschlüsse 
6 - Zeugnisse 
7 - Dokumentation und Datenschutz 

Abschnitt 3 
Klinikunterricht 

8 - Ziel und Beginn 
9 - Unterrichtsorganisation 
10 - Lehrkräfte 
11 - Zusammenarbeit mit der Stammschule 

Abschnitt 4 
Hausunterricht 

12 - Anordnung, Beendigung und Nachweis über erteilten 
Hausunterricht 

13 - Durchführung von Hausunterricht 

Abschnitt 5 
Schlussbestimmungen 

14 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Anlagen 
Anlage 1 Anzahl der zu erteilenden Schülerwochenstunden pro 

Jahrgangsstufe 
Anlage 2 Bericht über den aktuellen Lern- und Entwicklungs

stand 

Anlage 3 Antrag auf Hausunterricht gemäß Nummer 12 Ab
satz 1 der VV-kranke Schüler 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

1 – Geltungsbereich 

Diese Verwaltungsvorschriften gelten für schulpflichtige 
Schülerinnen und Schüler, die auf Grund einer fachärztlich 
festgestellten Erkrankung oder einer fachärztlich festgestellten 
erheblichen physischen oder psychischen Beeinträchtigung für 
längere Zeit oder in regelmäßigen Abständen nicht am Standort 
der Schule unterrichtet werden können. Diese Schülerinnen 
und Schüler erhalten während dieser Zeit Klinikunterricht oder 
Hausunterricht. 

2 – Begriffsbestimmungen 

(1) Stammschule ist die Schule, in die die Schülerin oder der 
Schüler aufgenommen wurde und zu der ein Schulverhältnis 
besteht. 

(2) Klinikunterricht ist Unterricht in einer stationären oder teil
stationären Einrichtung oder in einer angegliederten und für 
diesen Zweck errichteten Schule für Kranke bei gleichzeitiger 
medizinischer Betreuung. Stationäre oder teilstationäre Ein
richtung im Sinne dieser Bestimmungen ist 

a) eine Klinik,
 
b) eine Einrichtung der Rehabilitation sowie
 
c) eine Tagesklinik.
 

Schule für Kranke ist die Schule für Kranke in der Asklepius 
Fachklinik in Brandenburg an der Havel. Besteht in einer 
Klinik kein dauerhaftes Schulangebot, erhalten Schülerinnen 
und Schüler während des Klinikaufenthalts Hausunterricht ge
mäß Abschnitt 4. 

(3) Hausunterricht ist Unterricht in Verantwortung der Stamm-
schule am Wohnort der Schülerin oder des Schülers oder an 
einem anderen Ort außerhalb der Schule bei gleichzeitiger me
dizinischer Betreuung. Im Ausnahmefall kann Hausunterricht 
in den Räumen der Stammschule angeboten werden. 

Abschnitt 2 
Allgemeine Grundsätze der Förderung und Organisation 

3 – Grundsätze 

(1) Wer Klinikunterricht oder Hausunterricht erhält, begründet 
kein neues Schulverhältnis und bleibt Schülerin oder Schüler 
der Stammschule. 

(2) Der Unterricht orientiert sich an den Rahmenlehrplänen 
des Bildungsganges, den die Schülerin oder der Schüler in der 
Stammschule besucht. Dabei sind die sich aus der Krankheit 
und dem Unterbringungsort ergebenen Bedingungen angemes
sen zu berücksichtigen. 
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(3) Schulpflichtige Schülerinnen und Schüler, für die Klinik
unterricht oder Hausunterricht genehmigt oder angeordnet 
wurde, sind zur Teilnahme verpflichtet. 

(4) Die kranken Schülerinnen und Schüler aus Ersatzschulen 
nehmen am Klinikunterricht teil, soweit die Ersatzschule nicht 
in anderer Form ein Unterrichtsangebot während des Klini
kaufenthaltes gewährleistet. 

4 – Leistungsbewertung 

(1) Für die Leistungsbewertung gelten die VV-Leistungsbewer
tung, soweit nachfolgend keine abweichenden Regelungen ge
troffen werden. 

(2) Die Leistungsbewertung orientiert sich an den Anforderun
gen des Bildungsganges, der bisher an der Stammschule be
sucht wurde. Grundsätzlich können nur die Kenntnisse, Fähig
keiten und Fertigkeiten Gegenstand der Leistungsbewertung 
sein, die im Klinikunterricht oder im Hausunterricht vermittelt 
wurden. Andere Lerninhalte können Bestandteil der Leistungs
bewertung sein, wenn sichergestellt ist, dass diese an der 
Stammschule vermittelt wurden. 

5 – Aufrücken, Versetzen, 
Wiederholung, Zurücktreten, Kurseinstufung, Abschlüsse 

(1) Für Entscheidungen über Aufrücken, Versetzen, Wieder
holen, Zurücktreten, Kurseinstufung und Abschlussvergabe 
gelten die entsprechenden Regelungen der jeweiligen Bil
dungsgangverordnungen, soweit nachfolgend keine abwei
chenden Regelungen getroffen werden. 

(2) Die Entscheidungen gemäß Absatz 1 trifft die Klassenkon
ferenz der Stammschule auf der Grundlage der Empfehlung 
der für den Klinikunterricht oder Hausunterricht zuständigen 
Lehrkräfte. Diese können an der Beratung und Beschlussfas
sung teilnehmen. 

(3) Der Erwerb der allgemeinen Hochschulreife setzt voraus, 
dass die Schülerin oder der Schüler die Belegverpflichtungen 
und die Mindestanforderungen zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife erfüllt. Soweit die Erfüllung dieser Vorausset
zungen auf Grund der Dauer und des Umfangs des Klinik
unterrichts oder Hausunterrichts nicht erfüllt werden, kann die 
allgemeine Hochschulreife im Rahmen einer Nichtschülerprü
fung erworben werden, wenn die Voraussetzungen gemäß der 
Nichtschülerprüfungsverordnung erfüllt werden. Der Besuch 
des Klinikunterrichts oder des Hausunterrichts gilt hierbei als 
selbstständige Vorbereitung auf eine Nichtschülerprüfung. Die 
einjährige Wartefrist gemäß § 3 Nichtschülerprüfungsverord
nung findet keine Anwendung. Tritt die dauernde Hinderung, 
am Unterricht der Stammschule teilzunehmen, in der letzten 
Jahrgangsstufe der gymnasialen Oberstufe ein, kann das 
Landesschulamt gemäß § 35 der Gymnasialen Oberstufe-Ver
ordnung, eine Entscheidung im Einzelfall treffen. 

6 – Zeugnisse 

(1) Für die Ausgabe und Verwahrung der Zeugnisse gelten die 
Regelungen der VV-Zeugnisse, soweit nachfolgend keine ab
weichenden Regelungen getroffen werden. 

(2) Das Zeugnis für kranke Schülerinnen und Schüler wird von 
der Stammschule ausgestellt. Die Form der Bewertung erfolgt 
entsprechend der an der Stammschule. 

7 – Dokumentation und Datenschutz 

(1) Für Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Durchfüh
rung im Klinikunterricht oder im Hausunterricht entstehen, gilt 
die Datenschutzverordnung Schulwesen. Soweit durch Anlage 1 
der Datenschutzverordnung Schulwesen Unterlagen Bestand
teil der Schülerakte sind, sind diese nach Beendigung des 
Klinikunterrichts oder des Hausunterrichts der Stammschule 
zu übergeben und der Schülerakte beizulegen. 

(2) Nach Feststellung der Genehmigung oder der Anordnung 
des Hausunterrichts durch das Landesschulamt wird die fach
ärztliche Stellungnahme der Schülerakte in einem verschlosse
nen Umschlag beigegeben. 

Abschnitt 3
 
Klinikunterricht
 

8 – Ziel, Beginn und Regelung für Ersatzschulen 


(1) Im Klinikunterricht werden kranke Schülerinnen und Schü
ler jahrgangsstufen-, stufen-, und schulformübergreifend in 
heterogenen Lerngruppen individuell entsprechend ihren Fähig
keiten, Neigungen und Leistungen sowie im Rahmen der ge
sundheitlichen Möglichkeiten gefördert. Der Klinikunterricht 
soll den kranken Schülerinnen und Schülern helfen, ihren Bil
dungsweg ohne Unterbrechung fortsetzen zu können, indem 
durch einen besonderen schülerbezogenen Unterricht das krank
heitsbedingte Fernbleiben des Unterrichts an der Stammschule 
weitgehend kompensiert wird. 

(2) Mit der Aufnahme in eine stationäre oder teilstationäre Ein
richtung oder in die Schule für Kranke beginnt für die Schüle
rinnen und Schüler der Klinikunterricht. Der Klinikunterricht 
wird nur dann erteilt, soweit der behandelnde Arzt der Schüle
rin oder des Schülers die Teilnahme an diesem Unterricht zu
lässt, insbesondere wenn die Gesundheit der anderen Schüle
rinnen und Schüler oder der Lehrkräfte dadurch nicht gefährdet 
wird. 

(3) Das Landesschulamt ist über die Unterrichtsteilnahme von 
Schülerinnen und Schüler aus Ersatzschulen und deren Dauer 
von der Schulleitung der mit dem Klinikunterricht beauftragten 
Schule zu informieren. Das Landesschulamt informiert die be
suchte Ersatzschule und die Genehmigungsbehörde. 

9 – Unterrichtsorganisation 

(1) Der Klinikunterricht erfolgt in Kleingruppen in der Regel 
mit bis zu fünf Schülerinnen und Schülern. 

(2) Klinikunterricht wird in der Regel in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Fremdsprachen sowie in denjenigen Fächern 
erteilt, die in der Stammschule in der jeweiligen Jahrgangsstufe 
mit mehr als drei Wochenstunden unterrichtet wurden oder 
Prüfungsfach sind. Über Ausnahmen entscheidet das Landes
schulamt. 
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(3) Die im Klinikunterricht unterrichtenden Lehrkräfte erstel
len für jede Schülerin oder jeden Schüler einen an den Anfor
derungen der entsprechenden Rahmenlehrpläne orientierten 
individuellen Lernplan. 

(4) Lehrkräfte, die in stationären oder teilstationären Einrich
tungen Klinikunterricht erteilen, bilden eine Teilkonferenz der 
Lehrkräfte entsprechend § 86 des Brandenburgischen Schulge
setzes. In der Schule für Kranke wird keine Schulkonferenz ge
bildet. Die Aufgaben der Schulkonferenz werden durch die 
Konferenz der Lehrkräfte wahrgenommen. 

(5) Die in der Klinik unterrichtenden Lehrkräfte beziehen die 
Klinikleitung zu den Beratungen zu Fragen der Unterrichtorga
nisation mit ein. 

10 – Lehrkräfte 

(1) Für die Koordinierung des Unterrichts in der Klinik be
stimmt das Landesschulamt jeweils eine Lehrkraft (koordinie
rende Lehrkraft). Die koordinierende Lehrkraft hat insbesonde
re die Aufgabe, den Lehrereinsatz zu regeln und die Unter
richts- und Präsenzzeiten der Lehrkräfte zu erfassen. Für diese 
Tätigkeiten können Anrechnungsstunden gemäß VV-Anrech
nungsstunden gewährt werden. 

(2) Lehrkräfte unterrichten und erziehen in eigener Verantwor
tung im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Sie 
beachten die Vorgaben der Rahmenlehrpläne, die Abstimmun
gen mit der Stammschule sowie die Anweisungen der Schullei
tung der mit dem Klinikunterricht beauftragten Schule. Zu den 
Aufgaben der Lehrkräfte gehört neben der Unterrichtsver
pflichtung insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Personal 
der Klinik, den Eltern und der Stammschule. Die Höhe der 
Pflichtstunden, der Umfang der Präsenzzeiten und die Anzahl 
der verpflichtend zu leistenden Arbeitstage innerhalb der vom 
Land festgelegten Ferienzeiten richten sich nach den VV-
Arbeitszeit-Lehrkräfte. 

11 – Zusammenarbeit mit der Stammschule 

(1) Nehmen Schülerinnen und Schülern voraussichtlich länger 
als vier Wochen am Klinikunterricht teil, fordert die koordinie
rende Lehrkraft über die Eltern einen Bericht über den Lern
stand der Schülerin oder des Schülers von der Stammschule ge
mäß Anlage 2 an. Der Bericht soll die notwendigen Informatio
nen zum weiteren Schulbesuch, insbesondere zur Unterrichts
planung und zur Erstellung des individuellen Förderplans ent
halten. Mit Zustimmung der Eltern kann die koordinierende 
Lehrkraft den Bericht direkt bei der Stammschule anfordern. 
Die Stammschule ist verpflichtet, die notwendigen Informatio
nen für den weiteren Schulbesuch unverzüglich zu übermitteln. 
Diese Verpflichtung gilt für  Ersatzschulen nur mit deren Ein
vernehmen. Die Einsichtsrechte in Unterlagen der Stammschu
le richten sich nach § 10 der Datenschutzverordnung Schulwe
sen. 

(2) Die im Klinikunterricht eingesetzten Lehrkräfte arbeiten 
eng mit den Lehrkräften der Stammschule zusammen. Um die 
gegenseitige Information zu sichern, bestimmt die Schul

leitung der Stammschule eine Lehrkraft, die für die Zusam
menarbeit mit den Lehrkräften im Klinikunterricht verantwort
lich ist und als Ansprechpartner zur Verfügung steht.  

(3) Schülerinnen und Schüler, die in die Stammschule zurück
kehren, nehmen in der Regel am Unterricht der bisher besuch
ten Jahrgangsstufe teil. Wenn bisher keine Schule besucht wur
de, wird die Schülerin oder der Schüler grundsätzlich in die 
Jahrgangsstufe aufgenommen, die dem Alter entspricht. Soll 
auf Antrag der Eltern die Aufnahme in einer anderen Jahr
gangsstufe erfolgen, beschließt die Klassenkonferenz auf der 
Grundlage des Entwicklungsstandes der Schülerin oder des 
Schülers in welcher Jahrgangsstufe der weitere Schulbesuch 
erfolgen soll. 

(4) Zur Erleichterung der Wiedereingliederung in der Stamm-
schule erstellen die im Klinikunterricht eingesetzten Lehrkräf
te einen Bericht, der insbesondere die vermittelten Unterricht
sinhalte sowie den Leistungsstand enthalten soll. In einer ge
meinsamen Beratung der unterrichtenden Lehrkräfte mit den 
Eltern und der Klassenlehrkraft der Stammschule wird die 
weitere schulische Förderung besprochen und es wird ein indi
vidueller Lernplan erstellt, der in der Regel einen Übergangs
zeitraum von drei Monaten umfasst. Die Schulleitung kann be
stimmen, dass der tägliche Unterrichtsumfang in dem Über
gangszeitraum für einen festgelegten Zeitraum um eine be
stimmte Anzahl an Unterrichtsstunden reduziert wird. Diese 
Festlegung soll im Einvernehmen mit den Eltern oder bei Voll
jährigkeit mit der Schülerin oder dem Schüler erfolgen. Eine 
Krankmeldung erfolgt in diesen Fällen nicht. 

Abschnitt 4
 
Hausunterricht
 

12 – Anordnung, Beendigung und Nachweis 

über erteilten Hausunterricht 


(1) Hausunterricht wird frühestens drei Wochen nach Erkran
kung der Schülerinnen oder des Schülers erteilt, wenn zu er
warten ist, dass die Schülerin oder der Schüler mindestens 
sechs Wochen die Schule nicht besuchen kann. Er erfolgt auf 
Antrag der Eltern, der volljährigen Schülerinnen oder Schüler 
oder der Schule gemäß Anlage 3. Der Antrag ist zusammen mit 
der ärztlichen oder fachärztlichen Stellungnahme über die 
Schulleitung der besuchten Schule an das Landesschulamt zu 
richten. Das Landesschulamt entscheidet über den Antrag, ord
net den Hausunterricht an oder genehmigt ihn und legt die 
Anzahl der Hausunterrichtsstunden fest. Das Landesschulamt 
prüft halbjährlich, ob der Hausunterricht fortzusetzen ist. 

(2) Die Schule informiert und berät die Eltern über das An
tragsverfahren. Wurde noch keine Schule besucht erfolgt die 
Beratung durch die örtlich zuständige Grundschule. 

(3) Die Anordnung und die Genehmigung von Hausunterricht 
durch das Landesschulamt können nur auf der Grundlage einer 
ärztlichen Stellungnahme erfolgen. Die Stellungnahme soll 
Aussagen zur Belastbarkeit der Schülerin oder des Schülers 
enthalten. 
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(4) Der Hausunterricht ist so lange zu erteilen, wie die Schul
besuchsunfähigkeit andauert. Er endet jedoch mit dem Ende 
der Schulpflicht. 

13 – Durchführung von Hausunterricht 

(1) In der Regel ist die Stammschule für die Durchführung des
 
Hausunterrichts verantwortlich, insbesondere für die 

a) Erarbeitung einer Empfehlung zum Unterrichtsbedarf,
 
b) Aufstellung des individuellen Lernplans, 

c) Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, 

d) Leistungsbewertung, 

e) Durchführung von Versetzungen, 

f) Zeugniserteilung und Vergabe von schulischen Abschlüssen,
 
g) Schulwechsel oder Schulformwechsel und 

h) Zusammenarbeit, einschließlich Datenübermittlung, mit
 

den Gesundheitsbehörden sowie gegebenenfalls mit ande
ren Behörden aufgrund einer gesetzlichen Übermittlungs
befugnis. 

(2) Kann die Stammschule den Hausunterricht nicht erteilen, 
wird eine andere Schule mit der Durchführung des Hausunter
richts beauftragt. Die Stammschule übermittelt der beauftrag
ten Schule den Bericht über den aktuellen Lern- und Entwick
lungsstand der Schülerin oder des Schülers gemäß Anlage 2 
und die beauftragte Schule erstellt nach Durchführung des 
Hausunterrichts eine Übersicht der Leistungen der Schülerin 
und des Schülers und vermittelt diese Dokumentation an die 
Stammschule. Den Einsatz der Lehrkräfte einer anderen Schu
le regelt diese in Abstimmung mit dem Landesschulamt. 

(3) Der Hausunterricht unterstützt Schülerinnen und Schüler 
beim Erreichen des ihren Fähigkeiten, Neigungen und Leistun
gen entsprechenden Bildungsstandes oder schulischen Ab
schlusses. Er beschränkt sich in der Regel auf die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen sowie auf diejenigen 
Fächer, die im jeweiligen Unterricht der Jahrgangsstufe mit 
mehr als drei Wochenstunden vertreten oder Prüfungsfach 

sind. Über Ausnahmen entscheidet das Landesschulamt. Die 
Höhe des wöchentlichen Hausunterrichts wird durch die Vor
gaben der Anlage 1 bestimmt. 

Abschnitt 5
 
Schlussbestimmungen
 

14 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2015 in 
Kraft. Gleichzeitig treten die VV-kranke Schüler vom 5. Au
gust 1999 (Abl.MBJS S. 471), geändert durch Verwaltungsvor
schriften vom 18. Juni 2001 (Abl.MBJS S. 250), außer Kraft. 

Potsdam, den 9. Februar 2015 

Der Minister für Bildung,
 
Jugend und Sport
 

Günter Baaske
 

Anlage 1 

Anzahl der zu erteilenden Schülerwochenstunden pro Jahr
gangsstufe 

Jahrgangsstufe Stunden 

1 bis 4 bis zu 5 

5 und 6 bis zu 6 

7 bis 10 bis zu 8 

11 bis 13 bis zu 10 
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Rundschreiben 2/15 angemessenen Pause weiterhin Unterricht statt. An dem 
Tag der mündlichen Fremdsprachenprüfung wird in den 

Vom 26. Januar 2015 betreffenden Klassen kein Unterricht durchgeführt. Der 
Gz.: 33-51323 Prüfungsausschuss legt den Prüfungstermin fest. 

Die Beantragung von freiwilligen Zusatzprüfungen kann 
Zeiträume und Termine für die Prüfungen am Ende der nach Bekanntgabe der Ergebnisse gemäß § 26 Absatz 4 Se-
Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2015/16 kundarstufe I-Verordnung erfolgen. Schülerinnen und Schü

ler sowie Eltern sind zu beraten, dass eine Beantragung frü
1. Für die Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 im hestens am Tag nach der Bekanntgabe der Ergebnisse ge-

Schuljahr 2015/16 gelten die als Anlage beigefügten Zeit mäß § 26 Absatz 4 Sekundarstufe I-Verordnung erfolgen 
räume und Termine. soll. 

2. Für die Festlegung des schulischen Zeitplanes gemäß Num- Die freiwilligen Zusatzprüfungen dürfen frühestens am 
mer 8 Absatz 1 der Verwaltungsvorschriften zur Sekundar zweiten Tag nach der Beantragung der Prüfungen statt
stufe I-Verordnung gilt: finden. 

Unterrichtsausfall soll vermieden werden. Im Anschluss an 3. Dieses Rundschreiben tritt am 01. August 2015 in Kraft 
die schriftliche Fremdsprachenprüfung findet nach einer und am 31. Juli 2016 außer Kraft. 

Anlage 

Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2015/16 
Zeiträume und Termine 

Termin/Zeitraum Vorgang Rechtsgrundlage 
Bis 
09. Oktober 2015 

konstituierende Sitzung des Prüfungsaus
schusses 

§ 25 Absatz 1 Sek I-V 

Bis 19. Februar 2016 Festlegung des Termins der mündlichen 
Fremdsprachenprüfung durch den 
Prüfungsausschuss 

§ 22 Absatz 1 Nummer 4 Sek I-V 
i.V.m. Nummer 8 Absatz 1 VV-Sek I-V 

Ab 07. März 2016 

Ab 04. April 2016 

Wahl der Fremdsprache in der mündlichen 
Fremdsprachenprüfung durch die 
Schülerinnen und Schüler 

Fremdsprachenprüfung 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
und Satz 2 Sek I-V 

§ 26 Absatz 3 Sek I-V 
04. Mai 2016 schriftliche Prüfung Deutsch § 22 Absatz 1 Nummer 1 Sek I-V 

i.V.m. Nummer 8 Absatz 1 VV-Sek I-V 
10. Mai 2016 schriftliche Prüfung Mathematik § 22 Absatz 1 Nummer 2 Sek I-V 

i.V.m. Nummer 8 Absatz 1 VV-Sek I-V 
12. Mai 2016 schriftliche Prüfung Englisch § 22 Absatz 1 Nummer 3 Sek I-V 

i.V.m. Nummer 8 Absatz 1 VV-Sek I-V 
20. Juni 2016 frühester Termin der Bekanntgabe der 

Jahresnoten und der Bekanntgabe der 
Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen in 
Deutsch, Mathematik und der ersten 
Fremdsprache 
sowie 
für die Bekanntgabe der Abschlussnoten, 
in Gesamtschulen der Abschlussnoten und 
der Abschlusspunktzahlen, in Deutsch, 
Mathematik und der ersten Fremdsprache 

§ 26 Absatz 4 Sek I-V 

Ab 20. Juni 2016 frühester Termin für  die 
Beantragung einer freiwilligen 
Zusatzprüfung in einem Plicht- oder 
Wahlpflichtfach oder einem Lernbereich 
sowie 
für die Beantragung freiwilliger Zusatz
prüfungen in Deutsch und Mathematik 

§ 22 Absatz 2  Satz 1 i.V.m. 
§ 26 Absatz 4 Sek I-V, 
Nummer 8 Absatz 2 VV-Sek I-V 

§ 22 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. 
§ 26 Absatz 4 Sek I-V, 
Nummer 8 Absatz 2 VV-Sek I-V 
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II. Nichtamtlicher Teil 

Stellenausschreibungen im Bundesgebiet 

Im Bereich des Landesamtes für Schule und Lehrerbildung ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus
setzungen beabsichtigt, in nachfolgenden Regionalstellen Stel
len für Schulleitungsfunktionen neu zu besetzen: 

I.	 Regionalstelle Brandenburg an der Havel 

1.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Gesamtschule mit voll ausgebauter 
Oberstufe 

Geschwister-Scholl-Schule 

Gesamtschule mit GOST Zossen OT Dabendorf
 
Triftstraße 3
 
15806 Zossen
 

– Besetzung zum 01.08.2015 – 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 
Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För
derung der Schule als eine sich entwickelnden Organisa
tion auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsen
ses und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge
meinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allge
meinen Hochschulreife. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über 
das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kennt
nisse über die Leitung und Organisation des Schulbetrie
bes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und 
Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der brandenbur

gischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG  zuzüglich Amtszu
lage bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L zuzüglich Amtszulage 
bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung 
erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

2.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter eines Gymnasiums 

Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming 
Sitz Rangsdorf 
Fontaneweg  24 
15834 Rangsdorf 

– Besetzung zum 01.08.2015 – 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 
Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unter
richts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För
derung der Schule als eine sich entwickelnden Organisa
tion auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsen
ses und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge
meinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der 
Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allge
meinen Hochschulreife. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über 
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das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kennt
nisse über die Leitung und Organisation des Schulbetrie
bes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und 
Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der brandenbur
gischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG  zuzüglich Amtszu
lage bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L zuzüglich Amtszulage 
bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung 
erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 
Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Ju
gend und Sport zu richten an das  

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Brandenburg an der Havel
 
Die Leiterin 

Magdeburger Straße 45
 
14770 Brandenburg an der Havel.
 

II. Regionalstelle Cottbus 

1.	 Schulleiterin bzw. Schulleiter an Grundschulen 

a.	 Paul-Maar-Grundschule 
Alt Großziethen 42 
12529 Schönefeld, OT Großziethen 

– Besetzung zum 01.08.2015 – 

b.	 Grundschule Wildau 
Fichtestraße 90 
15745 Wildau 

– Besetzung zum 01.02.2016 – 

c.	 Grundschule Zeesen 
Fasanenstraße 1-3 
15711 Königs Wusterhausen, OT Zeesen 

– Besetzung zum 01.02.2016 – 

d.	 Grundschule Kollerberg 
Zedlitzstraße 1 
03130 Spremberg 

– Besetzung zum 01.02.2016 – 

e. 	Goethe-Grundschule Hohenleipisch-Plessa 
Steinweg 5 
04928 Plessa 

– Besetzung zum 01.08.2015 – 

f.	 Walther-Rathenau-Grundschule 
Rathenaustraße 6/8 
01968 Senftenberg 

– Besetzung zum 01.02.2016 – 

g.	 COMENIUS Grundschule 
Cottbuser-Straße 12 
15868 Lieberose 

– Besetzung zum 01.08.2015 – 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichts
einsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnden Organisation auf der 
Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
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brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf
tigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a. und b. 
benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter den 
Buchstaben c. bis f. benannten Stellen sind mit der Besol
dungsgruppe A 13 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. 
Entgeltgruppe 13 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 
Die unter dem Buchstabe g. genannte Stelle ist mit der 
Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 13 
TV-L bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

2.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an Grundschulen 

a.	 Grundschule Wildau 
Fichtestraße 90 
15745 Wildau 

– Besetzung zum 01.02.2016 – 

b.	 Goethe-Grundschule Hohenleipisch-Plessa 
Steinweg 5 
04928 Plessa 

– Besetzung zum 01.08.2015 – 

c.	 Grundschule „Fontane“ Niederlehme/Wernsdorf 
Goethestraße 60 
15713 Königs Wusterhausen, OT Niederlehme 

– Besetzung zum 01.08.2015– 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 

eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über 
das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kennt
nisse über die Leitung und Organisation des Schulbetrie
bes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und 
Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der brandenbur
gischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a. genann
te Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG bzw. 
Entgeltgruppe 13 TV-L bewertet. Die unter den Buchsta
ben b. und c. genannten Stellen sind mit der Besoldungs
gruppe A 12 BbgBesG zuzüglich einer Amtszulage bzw. 
Entgeltgruppe 11 zuzüglich einer Amtszulage bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung 
erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Cottbus
 
Herrn Gerald Boese
 
Blechenstraße 1
 
03046 Cottbus.
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III. Regionalstelle Frankfurt (Oder) 

1.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule 

Hegermühlen-Grundschule 

Hegermühlenstraße 8
 
15344 Strausberg
 

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin – 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; ge
sicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ei
nem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der 
Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 13 
TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung 
erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

2.	 Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Oberschule 

Juri-Gagarin-Oberschule 

Juri-Gagarin-Straße 40
 
15517 Fürstenwalde
 

– Besetzung zum 01.10.2015 – 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewähr
leistung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichts
einsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnden Organisation auf der 
Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar
stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I. 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der branden
burgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszu
lage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage 
bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 
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3.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Gesamtschule 

Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe
 
Maxim-Gorki-Straße 15
 
15890 Eisenhüttenstadt
 

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin – 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge
meinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der Un
terrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemei
nen Hochschulreife. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammen
arbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über 
das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kennt
nisse über die Leitung und Organisation des Schulbetrie
bes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und 
Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der brandenbur
gischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG  zuzüglich Amtszu
lage bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L zuzüglich Amtszulage 
bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung 
erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Frankfurt (Oder)
 
Herrn Gerhard Kranz
 
Gerhard-Neumann-Straße 3
 
15236 Frankfurt (Oder).
 

IV. Regionalstelle Neuruppin 

1.	 Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Grundschule 

Inge-Sielmann-Grundschule 

Forststr. 2a
 
14715 Milower Land/OT Milow
 

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin – 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährlei
stung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichts
einsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnden Organisation auf der 
Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul
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betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der branden
burgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ei
nem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der 
Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 13 
TV-L bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

2.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an Grundschulen 

a.	 Waldring-Grundschule 
Waldring 27 
16909 Wittstock/Dosse 

– Besetzung zum 01.08.2015 – 

b.	 Europaschule Grundschule 
Am Mühlenweg 2 
14669 Ketzin/Havel 

– Besetzung zum 01.08.2015 – 

c.	 Grundschule Nord Hennigsdorf 
Rigaer Str. 1 
16761 Hennigsdorf 

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin – 

d.	 Grundschule „Otto Lilienthal“ Wustermark 
Hamburger Str. 8 
14641 Wustermark 

– Besetzung zum 01.08.2015 – 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen

den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über 
das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kennt
nisse über die Leitung und Organisation des Schulbetrie
bes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und 
Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der brandenbur
gischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be
schäftigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a. 
und b. benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe 
A 12 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup
pe 11 TV-L zuzüglich Amtszulage und die unter den Buch
staben c. und d. benannten Stellen mit der Besoldungsgrup
pe A 13 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung 
erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

3.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Oberschule 

Friedrich-Gedike-Oberschule Perleberg
 
Dergenthiner Str. 29
 
19348 Perleberg
 

– Besetzung zum 01.08.2015 – 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 
Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
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und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnden Organisation auf der 
Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur und der Zusammenarbeit mit an
deren Einrichtungen und Behörden. 

Voraussetzungen:
 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar
stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in
 
der Sekundarstufe I.
 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehung
sarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über 
das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kennt
nisse über die Leitung und Organisation des Schulbetrie
bes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und 
Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der brandenbur
gischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/ einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der 
Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung 
erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

4. Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Förderschule 

„Linden-Schule“ Oranienburg 
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer
punkt „Lernen“ 
Bernauer Str. 55 
16515 Oranienburg 

– Besetzung zum 01.08.2015 – 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis
tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichts

einsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnden Organisation auf der 
Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„Lernen“ wird vorausgesetzt; mehrjährige Bewährung in 
der Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem sonder
pädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“. 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu
sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe 
Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit 
sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse 
über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul
betriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen 
und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der branden
burgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ei
nem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der 
Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage 
bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz bzw. gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Neuruppin
 
Herrn Kowalzik
 
Trenckmannstr. 15  

16816 Neuruppin.
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